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Liebe Leserinnen und Leser,

ein weiteres Jahr, geprägt durch die Corona-Pandemie ist 
vergangen. So wie im Jahr 2020 gab es Einschnitte in den All-
tag eines Jeden. Ständige Veränderungen, neue Verordnungen 
oder Festlungen, Verschärfungen oder Lockerungen verursach-
ten den Wunsch nach Kontinuität, Sicherheit, Normalität und 
Alltag.

Vor diesem Hintergrund haben die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Landesverwaltungsamtes im vergangenen 
Jahr mit Engagement und eben diesem Verständnis dafür Pro-
jekte vorangetrieben bzw. zum Abschluss bringen können.

In unserem Jahresrückblick 2021 stellen wir Ihnen wieder 
einige besonders erwähnenswerte Projekte vor.

Beispielsweise hat der Planfeststellungsbeschluss für den „Bau und Betrieb eines grünen Hochwasser-
rückhaltebeckens (HRB) im Selketal“ seit November 2021 Bestandskraft erlangt. Damit besteht für das Hoch-
wasserschutzvorhaben Baurecht, und eines der wichtigsten Projekte im Rahmen des Hochwasserschutzkon-
zeptes im Harz kann nun gebaut und umgesetzt werden.

Im Zusammenhang mit der Bewältigung der Pandemie galt es weiterhin Schulen digital � t zu machen. 
Allein im Rahmen des „DigitalPakts“ konnten Fördermittel in Höhe von 100 Mio. Euro an Schulen landesweit 
ausgereicht werden. Als Prü� ehörde haben Pharmazeutinnen und Pharmazeuten des Landesverwaltungs-
amtes Firmen, die in Sachsen-Anhalt Impfsto� e herstellen, kontrolliert, um sicherzustellen, dass gerade in 
diesem sensiblen Bereich, die Bevölkerung sicher sein kann, dass alle Standards eingehalten werden.

Daneben stellt das Landesverwaltungsamt einmal mehr seine Vielfältigkeit unter Beweis:

• von A- wie Abfall und dabei illegalem Müll auf der Spur,
• über G- wie Gründung der gemeinsamen Glücksspielbehörde und der zwischenzeitlichen Wahrneh-

mung der Übergangsaufgabe im Landesverwaltungsamt, 
• über T- wie Transportmittelalternativen und deren Förderung, so dass Lastenräder oder E-Busse Ein-

zug auf Sachsen-Anhalts Straßenalltag halten und
• bis Z- wie Zentrale Adoptionsstelle, die für den überregionalen Vermittlungsausgleich zuständig ist 

und seit 1993 für 643 Kinder neue Eltern gefunden hat.

Verscha� en Sie sich selbst einen Überblick des ABC an Aufgaben des Landesverwaltungsamtes. 
Ich erho� e mir, dass sie sich mit unserem Jahresrückblick gut informiert fühlen und wir Ihnen einen inte-

ressanten Einblick in die abwechslungsreichen Tätigkeiten des Landesverwaltungsamtes gewähren können.
Allem voran wünsche ich uns in diesem Jahr eine baldige Rückkehr zur Normalität, die einhergeht mit der 

Ho� nung, dass wir auch weiterhin mit unserer Arbeit einen wichtigen Beitrag dazu leisten.

Ihr Thomas Pleye
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Hochwasserschutz im Harz kommt 
einen großen Schritt voran

Am 13.04.1994 kommt es zur Hoch-
wasserkatastrophe im Selketal. 
Seit Tagen hatte es stark gereg-

net. Das sonst so beschauliche Flüss-
chen Selke, das im Normalfall bei Meis-
dorf einen Pegelstand von höchstens 
30 cm aufweist, schwillt in kurzer Zeit 
auf über zwei Meter an. Auf über 64 Ki-
lometern tritt der Fluss über sein Ufer 
und verursacht noch nie dagewesene 
Schäden. Die ansonsten so malerischen 
Orte, wie Alexisbad, Ermsleben, Straß-
berg oder Gatersleben gehen im Wasser 
unter. Was das Wasser nicht zerstört, 
wird mit dreckigem Schlamm überzo-
gen.

Im Rahmen des Hochwasseraktions-
plans Selke wurden deshalb im Auftrag 
des Landesbetriebes für Hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft Sachsen-
Anhalt (LHW) seit 1999 verschiedene 
Schutzkonzepte aufgestellt und bewer-
tet. Die Selke ist einer der Hauptne-
ben¨üsse der Bode. Deshalb war das 
Schutzkonzept für die Selke mit dem 
Schutzkonzept für die Bode in Überein-
stimmung zu bringen.

Eines der zentralen Elemente des 
Hochwasserschutzkonzeptes ist der 
Bau eines Hochwasserrückhalte- 
beckens. Der Standort für das Hochwas-

serrückhaltebecken (HRB) Straßberg/
Selke liegt etwa 2 km nordwestlich der 
Ortslage Straßberg im Harz. Das Tal der 
Selke ist ein Seitental des Bodetals. Das 
Einzugsgebiet der Selke liegt im süd-
lichen Harzvorland im Landkreis Harz. 
Das Teileinzugsgebiet bis zum Standort 
des HRB Straßberg hat eine Größe von 
ca. 46 km². Der Hochwasserschutz ist 
für ein 100-jährliches Bemessungshoch-
wasser (HQ100) ausgelegt. Zur geplan-
ten Reduzierung der Ab¨üsse wird ein 
Rückhalteraum von insg. 2,54 Mio. m³ 
erforderlich. Die Regelabgabe wird er-
eignisangepasst gesteuert und bis auf 
minimal 1,0 m³/s gedrosselt, um den 
schadlosen Ab¨uss in den Ortslagen zu 
gewährleisten.

Durch den Talsperrenbetrieb (TSB) 
Sachsen – Anhalt ist für das wasserwirt-
schaftliche Vorhaben im Oktober 2013 
beim Landesverwaltungsamt der An-
trag auf Durchführung eines Planfest-
stellungsverfahrens gestellt worden. 

Das Landesverwaltungsamt hat als 
zuständige Planfeststellungsbehörde 
am 01.04.2014 das Anhörungsverfah-
ren eingeleitet und die Planunterlagen 
in den betro�enen Gemeinden für die 
Dauer von einem Monat zur ö�entli-
chen Einsichtnahme ausgelegt. Auf-

Referat Wasser
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grund der im Anhörungsverfahren vor-
getragenen Bedenken, Forderungen und 
Hinweise hatte sich der Vorhabenträger 
dazu entschlossen, seine Planungen zu 
überarbeiten, ergänzen, vervollständi-
gen und dies der Planfeststellungsbe-
hörde im Mai 2015 angezeigt. Nach der 
Überarbeitung durch den Vorhabenträ-
ger hatte die Planfeststellungsbehörde 
im Mai 2018 das Änderungsverfahren 
eingeleitet. Anfang Juli 2019 wurde der 
entsprechende Erörterungstermin im 
Landesverwaltungsamt in Halle (Saale) 
durchgeführt. 

Im August 2021 hat das Landesver-
waltungsamt als Planfeststellungs-
behörde den Planfeststellungsbeschluss 
für den „Bau und Betrieb eines grünen 
Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) im 
Selketal“ erteilt und anschließend in 
den betro� enen Gemeinden zwei Wo-
chen zur ö� entlichen Einsicht ausge-
legt worden. Mit Ablauf des 08.11.2021 
hat der Planfeststellungsbeschluss Be-
standskraft erlangt. Damit besteht für 
das Hochwasserschutzvorhaben „Bau 
und Betrieb Hochwasserrückhaltebe-
cken Straßberg/Selke“ Baurecht und 
eines der wichtigsten Projekte im Rah-
men des Hochwasserschutzkonzeptes 
im Harz kann nun gebaut werden. 
Referat Wasser

Mit dem Vorhaben werden folgende Allgemein-
wohlinteressen verfolgt und verwirklicht:

• Schutz der Zivilbevölkerung vor häu� gen 
Über  ̈utungsereignissen durch die Selke, 

• Unversehrtheit von Leib, Leben und Gesund-
heit der betro� enen Bevölkerung, 

• Schutz vor Verlust von Sach-, Kultur- und 
landwirtschaftlichen Gütern,

• Schutz vor Havarien (z. B.: Eintrag wasser-
gefährdender Sto� e in Ober  ̈ächen- oder 
Grundwasser bzw. Bodenkontaminationen),

• Schutz der Infrastrukturanlagen (Straßen 
und Wege, Telekommunikations-, Ver- und 
Entsorgungsanlagen) vor Zerstörung bzw. 
Beschädigung,

• Verringerung der Einsatzhäu� gkeit der Ka-
tastropheneinsatzkräfte (Feuerwehr, THW),

• Verbesserung der Voraussetzungen für die 
Gefahrenabwehr im Hochwasserfall (für Ret-
tungskräfte und die Einsatzkräfte der Feuer-
wehr und des Technischen Hilfswerkes).

Information

links: Das Absperrbauwerk soll eine Kronenlänge 
von 270 Metern und eine Höhe von 19.70 Meter 
erhalten. Es verschließt das Tal wie ein Riegel. Un-
ter normalen Umständen bietet das etwa 70 Me-
ter lange Durchlassbauwerk sowohl der Selke als 
auch der Selketalbahn Durchschlupf. Ihre Gleise 
führen direkt hindurch.

rechts: Der massive Teil des Absperrbauwerks be-
herbergt moderne, sensible Messeinrichtungen 
und diverse Funktionskontrolleinrichtungen. In 
dem aufwendigen Gesamtkonstrukt werden Ge-
wässer-, Bahn- und Betriebsdurchlässe sowie die 
Hochwasserentlastung vereinigt.
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Renaissance der Sirenen 

Der Wiederau�au des Sirenen-
netzes war nach den Flutkatas-
trophen in Rheinland-Pfalz und 

Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen 
der Freistaaten Sachsen und Bayern 
und den verheerenden Folgen eine der 
notwendigen Maßnahmen, die schnell 
umgesetzt werden soll.

Sirenen sind nach wie vor ein etab-
liertes Warnmittel und vor allem dort 
sinnvoll, wo Menschen aufgrund eines 
besonderen Gefahrenpotentials schnell 
und mit hohem Erreichungsgrad  
gewarnt werden müssen.

Wichtig ist dabei, die Nutzung von 
Sirenen in ein Gesamtkonzept „War-
nung“ einzubinden. Sirenen machen 
die Menschen mit einem akustischen 
Signal auf eine Gefahrensituation auf-
merksam. Konkrete Informationen zur 
aktuellen Gefahrenlage sowie die da-
rauf abgestimmten Handlungsemp-
fehlungen müssen der Bevölkerung 

von anderen Warnmedien wie Radio, 
Fernsehen, Warn-Apps, digitalen Stadt-
informationstafeln oder Internetseiten 
übermittelt werden.

Das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz und Katastrophenhilfe (BBK) 
�nanziert derzeit ein Sonderförder-
programm „Sirenen“ mit rund 90 Mio. 
Euro und ergänzt damit die bereits 
unternommenen Anstrengungen auf 
Länderebene. Neben weiteren Bundes-
ländern hat auch Sachsen-Anhalt eine 
Verwaltungsvereinbarung unterzeich-
net und nutzt bereits die für das Jahr 
2021 vom Bund bereitgestellten Förder-
mittel, um neue Sirenen zu errichten 
oder vorhandene Sirenenmodelle zu 
erneuern. 

Ein ¨ächendeckendes Sirenennetz 
trägt bedeutend zur e�ektiven War-
nung der Bevölkerung bei. Aber, Sirenen 
sind nur eines der vielen Warnmittel, 
die in Deutschland den Warnmittel-

Sirenen ergänzen zukünftig das modulare Warnsystem in 
Deutschland – Warnmittelkataster wird erarbeitet

Referat Brand- und Katastrophenschutz, militärische Angelegenheiten, Rettungswesen
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mix ausmachen und stellen einen Bau-
stein der im März 2021 vorgestellten 
Neuausrichtung des BBK dar. 

Für das Land Sachsen-Anhalt ste-
hen nach dem Königsteiner-Schlüssel 
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 
rund 2,3 Mio. zur Verfügung, wobei die 
Umsetzung im Rahmen der Bundesauf-
tragsverwaltung durch die Kommunen 
erfolgt. 

In Sachsen-Anhalt sorgt das Landes-
verwaltungsamt dafür, dass die Gelder 
an die Landkreise und kreisfreien Städ-
te ausgezahlt werden. Es klärt auftre-
tende fachliche und haushaltsrecht-
liche Fragen, zudem erstellt es mit maß-
geblicher Beteiligung der Landkreise 
und kreisfreien Städte für ein bundes-
weites Warnmittelkataster eine Über-
sicht aller im Land vorhandenen Sire-
nen.

Ein Ziel, viele Wege: Zur Warnung der Bevölke-
rung nutzen die Länder und Kommunen von 
Ihnen betriebene Warnmittel wie Sirenen, Laut-
sprecherfahrzeuge und, wenn vorhanden, weite-
re Möglichkeiten. Daneben ergänzt der Bund die 
Vielfalt durch die Entwicklung und den Betrieb 
eigener Warnsysteme, die unter der Bezeichnung 
Modulares Warnsystem (MoWaS) geführt wer-
den. MoWaS ist daher etwas Besonderes, denn es 
handelt sich nicht um ein einzelnes Warnmittel, 
sondern um ein System, durch das eine Warnung 
über viele Mittel und Wege zentral ausgelöst 
werden kann. Bund und Länder kooperieren eng 
bei der Nutzung der verfügbaren Warnmittel 
und stellen sich diese gegenseitig für Ihre Warn-
aufgaben zur Verfügung. Im MoWaS sind u.a. die 
Apps NINA, KATWARN (auch per SMS) integriert 
zudem gehören Rundfunksender, ö� entliche An-
zeigetafeln oder Cell Broadcasting dazu. Weiter-
führende Informationen hierzu werden u.a. vom 
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katast-
rophenhilfe (BBK) unter: https://www.bbk.bund.
de/DE/Home/home_node.html bereitgestellt.

Information

Referat Brand- und Katastrophenschutz, militärische Angelegenheiten, Rettungswesen
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Schulen für die Zukunft t machen

Die Schulen in Sachsen-Anhalt ste-
hen seit Jahren vor sehr großen 
und vielschichtigen Herausforde-

rungen. Sie müssen modern sein, und 
das außen und innen, sie müssen auf 
den Lehrermangel reagieren, die digi-
tale Ausstattung von Schülerinnen und 
Schülern und dem Lehrkörper realisie-
ren, die Barrierefreiheit berücksichtigen 
und sich auf alle pandemiebedingten 
Anforderungen einstellen, um nur ei-
nige der zahlreichen Schwerpunkte zu 
nennen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter des des Landesverwaltungsamtes 
betreuen verschiedene Förderrichtli-
nien, mit denen Schulneubauten, Sa-
nierungsmaßnahmen aber auch die 
IT-Ausstattung der Schulen in Sachsen-
Anhalt realisiert werden. 

Im Jahr 2021 konnten 16 Schulbau-
maßnahmen beendet werden, 6 Mio. 
Euro wurden an die Kommunen für ihre 
Investitionen in die schulische Infra-
struktur ausgezahlt. Viele weitere Pro-
jekte stehen kurz vor dem Abschluss.

Ein weiterer wichtiger Baustein ist 
die Förderung des Zugangs zu Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gien und ihres Einsatzes an den allge-
meinbildenden und berufsbildenden 
Schulen mit EU- und Landesmitteln. 
Bis Ende 2021 wurden hierfür 12,7 Mio. 
Euro für 147 Schulen an die Landkrei-
se ausgezahlt. Mit der Umsetzung des  
Förderprogramms wird das Ziel ver-
folgt, die Schulen im Land Sachsen-
Anhalt mit einer einheitlichen, tech-
nologisch modernen IT-Infrastruktur 
einschließlich Endgeräten auszustatten 
und somit landesweit eine möglichst 
homogene Informations- und Kommu-
nikationstechnologie (IKT)-Architektur 

an den Schulen zu scha�en. 
Gefördert wurden dabei Vorhaben 

zur Scha�ung, Erweiterung und Mo-
dernisierung der informations- und 
kommunikationstechnischen Grund-
strukturen für die Anwendung elektro-
nischer Medien in den Schulen. Darüber 
hinaus konnten weitere 25 Projekte in 
den kreisfreien Städten Dessau-Roßlau, 
Halle (Saale) und Magdeburg mit einem 
Fördervolumen von rund 2,4 Mio. Euro 
realisiert werden.

Eine dritte Säule, die das Landesver-
waltungsamt betreut, ist der sogenann-
te DigitalPakt. Mit Hilfe der Förder- 
mittel aus diesem Fördertopf kön-
nen insbesondere Anzeige- und In-
teraktionsgeräte, digitale Arbeits-
geräte, schulgebundene Laptops, 
Notebooks und Tablets als mobi-
le Endgeräte angescha�t aber auch  
digitale Lehr-Lern-Infrastrukturen wie 
Lern- und Kommunikationsplattfor-
men, Portale usw. gescha�en werden. 
Hier standen bis zum 31.12.2021 rund  
137 Mio. Euro zur Verfügung- diese  
Gesamtsumme entspricht einem Be-
trag von 507 Euro pro Schüler in Sach-
sen-Anhalt. 

Um eine größtmögliche Flexibilität 
zu ermöglichen, wurden den jeweiligen 
Schulträgern Budgets zur Verfügung 
gestellt. Im Rahmen dieser konnten die 
Schulträger eigenverantwortlich ent-
scheiden, in welche Schulstandorte mit 
welchem Umfang investiert werden 
sollte. Es musste jedoch gewährleistet 
werden, dass die Mindeststandards an 
digitaler Vernetzung und Verkabelung 
an allen Schulen erfüllt werden.

Das Land Sachsen-Anhalt stellte zu-
dem bis Ende 2021 auf eigene Kosten 
allen Schulen im Land einen Glasfaser-

Referat Städte- und Wohnungsbauförderung, Wohnungswesen, Schulbauförderung
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anschluss im Rahmen des Projektes 
„Schulen ans Netz“ zur Verfügung 
und trägt bis Ende 2023 die Betriebs-
kosten dafür. Dadurch werden die 
Schulträger �nanziell entlastet und 
konnten mit Mitteln aus dem Digi-
talPakt weitere Verkabelung und Ver-
netzung innerhalb des Schulgebäu-
des (z. B. die WLAN-Ausleuchtung) 
vorantreiben sowie notwendige digi-
tale Geräte – stationäre wie mobile – 
samt Lizenzen für die schulische Me-
dienbildung anscha�en und nutzen.

Die Förderung erfolgte nach Vor-
gaben des Bundes ausschließlich 
konzeptbezogen, d. h. keine Förde-
rung ohne Quali�zierung des Lehr-
personals und ohne pädagogisches 
Konzept, denn kein Medium alleine 
erzeugt gute Bildung. 

Bis Ende 2021 konnten durch das 
Landesverwaltungsamt über 100 
Mio. Euro Fördermittel für 700 Schu-
len im Land bewilligt werden. 
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Interkommunale Kredite

Die von der Europäischen Zentral-
bank als Reaktion auf die Finanz-
krise im Jahr 2008 eingeführte 

Niedrigzinsstrategie – auch als Politik 
des billigen Geldes bekannt – soll durch 
ein höheres Angebot an Geld den Kon-
sum unterstützen und auf diese Weise 
die wirtschaftliche Entwicklung und 
damit auch die Einnahmen des Staa-
tes sichern. Geschäftsbanken hingegen 
verlieren mit der Möglichkeit, anderen 
Banken Geld gegen Zinsen zu verleihen, 
nicht nur eine wichtige Einnahmemög-
lichkeit; sie müssen stattdessen selbst 
„Negativzinsen“ zahlen, wenn Gelder 
bei der Europäischen Zentralbank ge-
parkt werden. So mussten die Länder 
im vergangenen Jahr insgesamt 200 
Mio. Euro Verwahrentgelt an die Bun-
desbank zahlen.

Diese Entwicklung hat nicht nur für 
private Verbraucher, sondern auch für 
Kommunen weitreichende Folgen. Ver-
fügen sie über �nanzielle Rücklagen, ist 
es im Rahmen von seriösen Anlagestra-
tegien kaum noch möglich, hierfür an-
gemessene Renditen zu erwirtschaften. 
Stattdessen bekommen diese Kommu-
nen seit geraumer Zeit für Guthaben er-
hebliche Verwahrentgelte in Rechnung 
gestellt. Be�nden sie sich hingegen in �-
nanziell schwieriger Lage, benötigen sie 
zur Erbringung ihrer Aufgaben dauer-
haft Liquiditätskredite, für welche dann 
meist Zinsen zu zahlen sind.

Der Landkreis Saalekreis – selbst 
mit derartigen „Negativzinsen“ für lie-
gendes Geld konfrontiert – nahm diese 
Situation zum Anlass, um bei seinen 
kreisangehörigen Gemeinden beste-
hende Bedarfe für kurzfristige Liquidi-
tätshilfen abzufragen und anzubieten. 
Hierbei stellte sich heraus, dass eine 
Reihe von Gemeinden gern auf das 
Angebot des Landkreises zurückgrei-

fen würde, um für bereits bestehende  
Liquiditätskredite zukünftig Zinszah-
lungen zu sparen.

Bevor es jedoch zur Ausreichung 
von Darlehen kommen konnte, waren 
die rechtlichen Rahmenbedingungen 
zu klären. Denn nach den gesetzlichen 
Bestimmungen (§ 128 Abs. 6 Kommu-
nalverfassungsgesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt) dürfen Kommunen weder 
Bankunternehmen betreiben, noch 
sich an ihnen beteiligen. Zudem bedarf 
es einer bankenrechtlichen Erlaubnis, 
wenn Geschäfte gewerbsmäßig mit der 
Absicht der Gewinnerzielung betrieben 
werden sollen.

Nach Prüfung durch die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
wurde jedoch klargestellt, dass der 
Landkreis kurzfristige Finanzhilfen im 
Rahmen seiner Unterstützungsfunk-
tion an kreisangehörige Gemeinden 
erlaubnisfrei vergeben kann, da er dies 
auf Grundlage ö�entlich-rechtlicher 
Vorschriften vornimmt. Außerdem wer-
den diese Finanzhilfen unverzinslich an 
die Mitgliedskommunen vergeben.

Die Obere Kommunalaufsicht im 
Landesverwaltungsamt hatte dieses 
Vorgehen im Vorfeld rechtlich geprüft 
und mit der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht abgestimmt. 

Nachdem der Kreistag einstimmig 
für die Vergabe von entsprechenden 
Darlehen gestimmt hatte, konnten den 
betro�enen Kommunen die beantrag-
ten Mittel ausgezahlt werden. Durch 
dieses Vorgehen erspart sich der Land-
kreis einen Teil der Verwahrentgelte 
und die Kommunen entsprechende 
Zinszahlungen, da ihnen die Darlehen 
zinsfrei zur Verfügung gestellt werden 
– eine echte Win-win-Situation für alle 
Beteiligten! Hier agiert der Saalekreis 
innovativ und als echter Vorreiter. 

Referat Kommunalrecht, Kommunale Wirtschaft und Finanzen
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Wie wohnen Flüchtlinge?

Noch vor dem Jahr 2013 hatte 
das Land Sachsen-Anhalt Leit-
linien für die Unterbringung und 

soziale Betreuung von nicht dauer-
haft aufenthaltsberechtigten Auslän-
dern für die Landkreise und kreisfreien 
Städte erstellt. Hierbei handelt es sich 
um Asylbewerberinnen und Asylbewer-
ber und ehemalige, die aufgrund recht-
licher oder tatsächlicher Unmöglichkeit 
nicht abgeschoben werden können. 

In diesen Leitlinien ist für den ge-
nannten Personenkreis eine Regelun-
terbringung in einer Gemeinschafts-
unterkunft vorgesehen. Ausgenommen 
von der Regelunterbringung in einer 
Gemeinschaftsunterkunft sind Fami-
lien und Alleinerziehende mit Kindern 
und Personen mit erheblichen gesund-
heitlichen Störungen. Diese Personen 
sollen vorrangig in Wohnungen unter-
gebracht werden.

Mit diesen Leitlinien wurden Min-
deststandards für die Unterbringung 

dieses Personenkreises de� niert und 
den Kommunen deren Einhaltung auf-
erlegt. Um zu überprüfen, ob sich die 
Kommunen an die Standards halten, 
führt das Landesverwaltungsamt fort-
laufend Begehungen der kommunalen 
Gemeinschaftsunterkünfte und Woh-
nungen durch.

Leider gelingt eine Unterbringung 
von Familien, Frauen mit Kindern oder 
Menschen mit gesundheitlichen Ein-
schränkungen in Wohnungen nicht im-
mer, so dass für diese Ausnahmefälle an 
Gemeinschaftsunterkünfte besonders 
hohe Anforderungen gestellt werden. 
So ist festgelegt, dass bei der Unterbrin-
gung von Frauen und schutzbedürfti-
gen Personen in Gemeinschaftsunter-
künften deren Schutz zu gewährleisten 
ist. Das Landesverwaltungsamt hat 
im Jahr 2021 seinen Schwerpunkt auf 
die Kontrolle dieser besonderen Maß-
nahmen gelegt. So wurde die konkrete
Schutzausgestaltung in den kommuna-

Gemeinschaftsunterkunft in Merseburg

Referat Ausländerangelegenheiten, Koordinierung Erstaufnahme
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len Gemeinschaftsunterkünften über-
prüft und gegebenenfalls auf Ände-
rungsbedarfe hingewiesen. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Landesverwaltungsamtes gaben kon-
krete Hinweise zur Verbesserung bzw. 
berieten die Einrichtungen dahinge-
hend,  welche Maßnahmen dem kon-
kreten Schutz von Frauen und anderen 
schutzbedürftigen Gruppen dienen, 
wie zum Beispiel geschlechtergetrenn-
te Flure mit Sicherheitseinrichtun-
gen, Scha� ung von barrierefreien oder 
-armen Zugängen, der Realisierung ei-
nes besonderen Betreuungsbedarfs für 
diesen Personenkreis oder die Verle-
gung in eigenen Wohnraum.

Darüber hinaus lag der Fokus der 
Arbeit im Jahr 2021 auf der stichpro-
benhaften Überprüfung der Unterbrin-
gungsqualität im dezentralen Wohnen. 
Dazu wurden insgesamt 62 Wohnun-
gen in den Landkreisen und kreisfreien 
Städten aufgesucht und hinsichtlich 
der Lage, Ausstattung, sicherheitsre-
levanter Merkmale sowie der sozialen 
Betreuung bewertet. Die Grundlagen 
zur Bewertung der jeweiligen Woh-
nungsunterbringung orientieren sich 

an den oben genannten Leitlinien für 
die Unterbringung in Gemeinschafts-
unterkünften. In keinem Fall gab es bei 
den Besuchen Anlass zur erheblichen 
Kritik, die Wohnungen entsprachen 
insgesamt den Vorgaben und erfüllen 
zweifelsfrei die Forderung nach einer 
menschenwürdigen Unterbringung.

Neben der Kontrolle der kommuna-
len Wohneinrichtungen ist das Landes-
verwaltungsamt auch zuständig für die 
Erstaufnahme von Flüchtlingen. Eine 
der sieben Einrichtungen bekam im 
Dezember 2021 noch ein schönes Weih-
nachtsgeschenk. 

Die Freiwilligenagentur Magdeburg 
hatte im Rahmen eines Workshops 
die Idee, für die Landesaufnahmeein-
richtung in Magdeburg eine Kinder-
matschküche zu bauen. Bei dem Projekt 
haben sich junge Leute unterschied-
licher Nationalitäten zusammen-
getan und diese Küche gebaut.
Seitdem backen und kochen die 
Kinder, die in der Einrichtung 
leben, ohne auf die sonst üblichen 
Hygieneregeln wie in einer „richti-
gen“ Küche achten zu müssen.

Übergabe der „Matschküche“ in Magdeburg

Referat Ausländerangelegenheiten, Koordinierung Erstaufnahme
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Kriegsgräberfürsorge 

Wir schreiben das Jahr 1945. 
Noch immer toben erbittert 
geführte Kämpfe in den Wäl-

dern der Altmark im Norden Sachsen-
Anhalts. Auch in den letzten Kriegsta-
gen � nden noch viele Soldaten den Tod. 
Selbst glücklich, diesen schrecklichen 
Krieg überlebt zu haben, bestatten die 
Bewohner der umliegenden Ortschaf-
ten diese Opfer in namenlosen Gräbern. 
Noch immer werden den Behörden sol-
che „Waldgräber“ gemeldet, um den 
Toten eine ordentliche Bestattung zu 
ermöglichen, sie in so genannte Kriegs-
gräber zu überführen und in diesem 
Zuge eventuelle Anhaltspunkte auf die 
Identität der Opfer zu � nden. 

Diese Aufgabe erfüllen in Sachsen-
Anhalt die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Landesverwaltungsamtes. 
Auch im Jahr 2021 konnten vier Grä-
ber geö� net, die Überreste der Sol-
daten exhumiert und in ordentliche 

Gräber mit Grabstein und anschlie-
ßender P  ̈ege überführt werden. Das 
Landesverwaltungsamt fungiert als 
Bewilligungsbehörde für alle mit dem 
Gräbergesetz anfallenden Aufgaben 
wie Instandsetzungen, Ruherechtsent-
schädigungen sowie auch Exhumierun-
gen und Umbettungen. Dabei halten 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
Kontakt zu Zeitzeugen, recherchieren 
in den verschiedenen Archiven und 
koordinieren die konkret anfallenden 
Aufgaben. 

Versteckt in einem Waldstück in der 
Nähe des Hohengöhrener Damms, kam 
es im September 2021 zu einer solchen 
Exhumierung eines bis dato unbekann-
ten deutschen Soldaten. Das Waldgrab 
wurde zuvor jahrzehntelang privat und 
mit viel Liebe gep  ̈egt und war trotz der 
abgelegenen Lage in einem erstaunlich 
guten Zustand. Das Waldgrab schmück-
te sogar ein eigens dafür angefertigter 

Noch immer werden tote namenlose Soldaten gefunden

Referat Gefahrenabwehr, Hoheitsangelegenheiten, Sport

von der Ausgrabung bis zur endgültigen Beisetzung
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Grabstein samt Inschrift. Die Exhumie-
rung wurde durch den hauptamtlichen 
Umbetter des Volksbundes Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e.V. mit Unter-
stützung der Verbandsgemeinde Elbe-
Havel-Land sowie der ortsansässigen 
Kirchengemeinde durchgeführt. 

Ausschlaggebend dafür waren die 
Aussagen eines Zeitzeugen, der im Al-
ter von 17 Jahren an den Kamp¸and-
lungen entlang der Elbe in den letzten 
Kriegstagen des Zweiten Weltkrieges 
teilgenommen hatte. Er gehört zu den 
wenigen Zeitzeugen, die mit ihren Erin-
nerungen und ihrem Wissen auch heu-
te noch Informationen von unschätzba-
rem Wert für die Kriegsgräberfürsorge 
liefern. Wissen dieser Art hilft bis heute, 
vermisste Soldaten zu �nden und in den 
besten Fällen sogar zu identi�zieren.

Dieser Zeitzeuge vermutete, dass 
mindestens zwei Tote in der Grabstätte 
im Wald bestattet worden waren. Mit 
diesen Informationen haben die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter des Lan-
desverwaltungsamtes Recherchen beim 

Bundesarchiv (ehemalig „Deutsche 
Dienststelle für die Benachrichtigung 
der nächsten Angehörigen von Gefalle-
nen der ehemaligen deutschen Wehr-
macht“) durchgeführt.

Am Tag der Umbettung wurde zu-
nächst der vorhandene Grabstein des 
unbekannten Soldaten samt der Ein-
fassung vorsichtig entfernt. Anschlie-
ßend wurde mit Hilfe eines Minibag-
gers Schicht für Schicht die Erddecke 
abgetragen. Bereits nach 35 Zentime-
tern stieß man auf Munitionsreste und 
sogar ein Sturmgewehr. Wenig später 
konnten auch die sterblichen Überreste 
des deutschen Soldaten freigelegt wer-
den. Selbst nach all den Jahrzehnten in 
der Erde trug er noch Stiefel der Wehr-
macht. Auch einzelne Knöpfe der Uni-
form waren noch erhalten. Aufgrund 
des Zustandes der sterblichen Überres-
te konnte die Todesursache nicht be-
stimmt werden. Auch eine Identi�zie-
rung war nicht mehr möglich. Mit Hilfe 
eines Metalldetektors wurde das an-
grenzende Gebiet noch einmal gründ-

Referat Gefahrenabwehr, Hoheitsangelegenheiten, Sport
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lich abgesucht. Allerdings konnte 
keine Erkennungsmarke gefunden 
werden. Hierbei handelt es sich um 
teilbare oder zweiteilige Metallmar-
ken. Diese wurden an jeden Soldaten 
verteilt und enthielten neben einer 
Personenkennzi� er auch ein Landes-
kennzeichen sowie die Blutgruppe.

Die Gebeine wurden anschlie-
ßend auf den naheliegenden Fried-
hof von Hohengöhren in einer bereits 
vorhandenen Sammelgrabstätte von 
Soldaten des Ersten und Zweiten 
Weltkrieges wiederbestattet. 

Zur Beisetzung samt An-
dacht erschienen auch Dor� e-
wohner. Nachdem der mit Blu-
men belegte Kunststo� sarg in die 
Erde gelassen wurde, konnte die 
Sammelgrabstelle verschlossen 
werden. Ein weiteres der vielen
Opfer des Zweiten Weltkriegs ist so-
mit erneut und mit allen Würden be-
stattet worden.

Das Landesverwaltungsamt kümmert sich 
neben zahlreichen anderen Aufgaben um die so-
genannte Kriegsgräberfürsorge. Das umfasst die 
Recherche, Kommunikation mit Zeitzeugen oder 
Anwohnern, Vor-Ort-Begehungen, Dokumenta-
tion und Beauftragung der notwendigen Arbei-
ten. Dabei arbeitet es sehr eng und vertrauens-
voll mit den jeweiligen Gemeinden zusammen. 
Ein besonderer Dank gilt all jenen, die als Zeit-
zeugen wichtige Informationen liefern und den 
vielen ehrenamtlich Tätigen, die aufopferungs- 
und liebevoll die namenlosen Kriegsgräber p  ̈e-
gen. 

Information

Referat Gefahrenabwehr, Hoheitsangelegenheiten, Sport
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Sachsen-Anhalt steht auf den grünen Sto� 

Grüner Wassersto�  ist der Treib-
sto�  der Zukunft. Wassersto�  
entsteht aus der Spaltung von 

Wasser in seine Grundbestandteile 
Wassersto�  und Sauersto� . Die Spal-
tung � ndet in einem sogenannten Elek-
trolyseur statt. Für den Spaltungspro-
zess wird erneuerbare Energietechnik, 
also Windkraft oder Sonnenergie, ein-
gesetzt. Das Ergebnis wird als „grüner 
Wassersto� “ bezeichnet. 

Sein großer Vorteil: Im grünen Was-
sersto�  kann Energie gespeichert wer-
den. Auf diese Weise kann die Erzeu-
gung und der Verbrauch der grünen 
Energie zeitlich und örtlich entkoppelt 
werden. Die Rückgewinnung der Ener-
gie erfolgt bei Bedarf über Brennsto� -
zellenkraftwerke. 

Grüner Wassersto�  ist ein Alleskön-
ner. Wichtige Anwendungsbereiche 
sind die Stromerzeugung, Herstellung 
von Düngemitteln und die grüne Stahl-
erzeugung. Vielfältige Einsatzmöglich-
keiten stehen auch in der chemischen 
Industrie sowie im Transportwesen als 

Treibsto�  zur Verfügung. In der Gebäu-
detechnik können mithilfe von Brenn-
sto� zellenheizungen gleichzeitig Strom 
und Wärme hergestellt werden.

Das Landesverwaltungsamt ist in 
Sachsen-Anhalt für die Genehmigung 
der wesentlichen Bestandteile von An-
lagen zur Herstellung von grünem 
Wassersto�  zuständig. Dabei handelt 
es sich um komplexe Genehmigungs-
verfahren nach dem Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz, welches zugleich die 
Erteilung einer Baugenehmigung ein-
schließt. 

Im Jahr 2021 konnten zahleiche die-
ser Projekte entscheidend vorange-
trieben werden. Es wurden im Jahr 
2021 Genehmigungsverfahren für zwei 
Wassersto� großprojekte betrieben. Die 
Bio-Masse-Hof Zerbst GmbH führt zwei 
Genehmigungsverfahren für zwei Elek-
trolyseure mit insgesamt 2.000 Nm³/h. 
Dieses Projekt umfasst einen Wind-
park mit sieben Windkraftanlagen, die 
eine Gesamtleistung in Höhe von ca. 43 
Megawatt erbringen. Ein Projekt ver-

Referat Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung
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gleichbaren Umfangs in Zeitz be�ndet 
sich derzeit durch die Zeitzer Stadtwer-
ke in der Planung. Auch die Linde Gas 
Produktionsgesellschaft mbH & Co. KG 
hat die Genehmigung für eine Elektro-
lyseanlage mit einer Leistung von 4.400 
Nm³/h beantragt.  

Ferner fanden mehrere Antragsge-
spräche zu einem Wassersto�großpro-
jekt in Bad Lauchstädt statt. Dort wird 
ein Elektrolyseur mit einer Leistung von 
ca. 35 Megawatt geplant. Das Projekt 
umfasst auch einen Windpark mit acht 
Windkraftanlagen, einen Wasserssto�-
speicher und einer Transportleitung. 
In diesem Projekt soll auch die Speiche-
rung von grünem Wassersto� in einer 
Salzkaverne erforscht werden. Weiter-
hin betreut das Landesverwaltungsamt 
die Planung für einen Elektrolyseur in 
Bobbau und für den Bau von zwei Was-
sersto�pipelines zwischen Leuna und 
Leipzig sowie zwischen Rostock und 
Großkugel. 

Sachsen-Anhalt soll durch derartige 
Projekte zur Modellregion für grünen 

Wassersto� ausgebaut werden. Am 2. 
November 2021 fand aus diesem Grund 
der erste Wasserstoºongress in Leuna 
statt, um die vielfältigen Aktivitäten, 
auch über die Landesgrenzen hinweg, 
vorzustellen. Der sogenannte „Sto�-
verbund“ stellt eine enge Kooperation 
zwischen den Chemiestandorten Bit-
terfeld-Wolfen, Leuna, Schkopau, Zeitz 
und Piesteritz dar. Im Sto�verbund vor-
handene Infrastruktur kann daher auch 
zum Transport des grünen Wassersto�s 
verwendet werden. Salzkavernen als 
Lagermöglichkeiten stehen ebenfalls in 
Sachsen-Anhalt zur Verfügung. 

Perspektivisch soll durch den Einsatz 
von grünem Wassersto� ein Teil des 
heutigen Bedarfs von fossiler Energie 
(Erdöl, Erdgas und Kohle) ersetzt wer-
den. 

Damit leistet das Land Sachsen-An-
halt einen wichtigen Beitrag zur Ener-
giewende in Deutschland und zur Be-
kämpfung des Klimawandels. 

Referat Immissionsschutz, Chemikaliensicherheit, Gentechnik, Umweltverträglichkeitsprüfung
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„Not macht er nderisch“ oder
wie aus einem Dilemma eine nachhaltige und umweltfreund-
liche Lösung für ein Abwasserproblem gefunden wurde

„Die Molkerei Bad Bibra macht 
dicht!“ So lautete die Ent-
scheidung der Eigentüme-

rin im Jahr 2017. Mit Folgen auch für 
den damaligen Abwasserzweckverband 
Unstrut-Finne (AZV). Denn dessen Klär-
anlage in Laucha verlor damit über 80 
Prozent der bisherigen Abwasserlast 
und damit auch seine Rentabilität. Das 
wiederum wirkte sich deutlich auf die 
Abwassergebühren aus. Es wurde teuer 
für die übrigen Nutzer der Kläranlage.

Die Landespolitik war sich schnell ei-
nig. Man wollte helfen. Vier Ministerien 
waren involviert.

Eine dauerhafte Lösung musste ge-
funden werden, um das Gebührenpro-
blem in den Gri�  zu bekommen. Zahl-
reiche technische Varianten wurden 
vom AZV untersucht und bewertet. Ent-
scheidend war letztlich die langfristige 
Perspektive: wie kann realisiert werden, 
auf Dauer die Abwassergebühren in 

Grenzen zu halten und zugleich eine 
aus umwelttechnischer Sicht optimale 
Behandlung der Abwässer zu gewähr-
leisten?

Wenn Fördermittel für wasserwirt-
schaftliche Vorhaben der Siedlungs-
wasserwirtschaft vergeben werden, ist 
immer das Landesverwaltungsamt als 
Bauverwaltung gefordert. Es prüft, wel-
che der ingenieurtechnischen Lösungs-
vorschläge nach allgemein geltenden 
Maßstäben als die wirtschaftlichste 
Variante zu bewerten ist, es berät und 
fördert letztendlich das Vorhaben.

Die Lösung der Wahl des Abwasser-
zweckverbandes war, das Abwasser der 
übriggebliebenen Nutzer aus dem Ein-
zugsbereich der Kläranlage Laucha zur 
weiteren, größeren Kläranlage in Kars-
dorf zu pumpen. Dafür sollen Abwas-
serleitungen auf ca. 12 km Länge neu 
gebaut bzw. erweitert werden. Sechs 
Pumpwerke werden umgerüstet und 

Referat Abwasser

die Lösung war, das Abwasser der übriggebliebenen Nutzer aus dem Einzugsbereich der 
Kläranlage Laucha (links) zur weiteren, größeren Kläranlage in Karsdorf (rechts) zu pumpen
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zugleich energetisch optimiert, eines – 
in Burgscheidungen -  muss neu errich-
tet werden.

Im August 2021 hat das Landesver-
waltungsamt dem jetzigen Wasser- und 
Abwasserverband Saale-Unstrut-Finne 
(WAV) eine Zuwendung über 5,7 Mio. 
Euro für die betre�enden investiven 
Maßnahmen erteilt. Nach ihrer Fertig-
stellung wird die Kläranlage Laucha 
stillgelegt und in Teilen zurückgebaut. 
Mit dem Leitungsbau wird es zudem 
möglich, zukünftig auch die Kläranla-
ge Freyburg außer Betrieb zu nehmen. 
In einem nächsten Schritt will der WAV 
die Kläranlage Karsdorf energetisch 
optimieren. Mit der Überleitung wird 
zunächst das vorrangige Ziel erreicht, 
die Gebühren zu stabilisieren. Für den 
ländlichen Raum ist das eine positive 
Aussage, zumal es auch für Gewerbe 
und Industrie eine wichtige Standort-
bedingung darstellt. Zusätzlich soll 

aber auch der Gewässerschutz pro�tie-
ren. Mit der Konzentration auf einen 
Standort soll sich durch eine verbesser-
te Reinigung die in die Unstrut geleitete 
Schmutzfracht verringern. Und auch für 
den Klimaschutz wird es perspektivisch 
vorteilhaft sein, wenn künftig nur noch 
an einem Standort eine Kläranlage mit 
maximaler E¼zienz betrieben wird.

Die Vergabe der Zuwendungen für 
die Siedlungswasserwirtschaft zielt 
wesentlich darauf ab, dass organisato-
rische Strukturen entstehen, die lang-
fristig stabil und leistungsfähig sind. 
Der WAV als Empfänger der Zuwendun-
gen ist im Verlauf der letzten 15 Jahren 
aus ehemals vier Rechtsvorgängern 
hervorgegangen, drei Abwasserzweck-
verbänden und einem Trinkwasser-
zweckverband. Die Kläranlage Karsdorf 
behandelt auch das Schmutzwasser aus 
den Bereichen der Stadt Querfurt und 
der Verbandsgemeinde Weida-Land.

Referat Abwasser
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Illegalem Müll auf der Spur

Rund 300 Tonnen illegaler Abfälle 
und rund 80 alte Elektroaltgeräte 
konnte das Landesverwaltungs-

amt in den letzten Monaten sicherstel-
len und somit verhindern, dass diese 
Abfälle nicht ordnungsgemäß entsorgt 
werden. 

Das Landesverwaltungsamt ist als 
obere Abfallbehörde u. a. für die Kon-
trolle und Überwachung der grenz-
überschreitenden Abfallverbringung 
zuständig. Das bedeutet, dass einer-
seits die Abfallströme, welche aus Sach-
sen-Anhalt exportiert werden, ande-
rerseits die Abfallströme, welche nach 
Sachsen-Anhalt importiert werden, re-
gelmäßiger Kontrolle unterliegen. Die-
se wird auf der Grundlage der Verord-
nung (EG) 1013/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 14. Juni 
2006 über Verbringung von Abfällen 
durchgeführt. Das Landesverwaltungs-
amt vollzieht an dieser Stelle die euro-
päische Verordnung in Sachsen-Anhalt. 
Der europäische Verordnungsgeber 
sieht als wichtigsten und vorrangi-
gen Zweck bzw. Gegenstand den Um-

weltschutz. Somit ist das konkrete 
Ziel gesetzt, welches auch seitens des 
Landesverwaltungsamtes bei der Über-
wachung und Kontrolle der Verbrin-
gung von Abfällen aktiv verfolgt wird. 

Es stößt dabei immer öfter auf illega-
le Tätigkeiten. So wird häu�g entdeckt, 
dass noti�zierungsp¨ichtiger Abfall als 
sogenannter „grüner Abfall“ deklariert 
wird, welcher anschließend ohne ent-
sprechende Genehmigung ins Ausland 
verbracht werden soll. Die in diese Kon-
trollprozesse involvierten Behörden wie 
das Bundesamt für Güterverkehr (BAG), 
Zoll, Polizei, Landesverwaltungsamt 
und die ausländischen adäquaten Äm-
ter arbeiten dabei sehr eng zusammen 
und können durch dieses Netzwerk 
stringent und letztendlich auch erfolg-
reich gegen illegale Abfallverbringung 
vorgehen.

So wurde in Hamburg ein Contai-
ner mit 69 gebrauchten FCKW-haltigen 
Kühlgeräten und 8 FCKW-haltigen Kom-
pressoren identi�ziert und damit ver-
hindert, dass diese umweltschädliche 
Fracht nach Afrika gelangt. 

Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz
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Aber auch Batterieteile, Eisenstaub-, 
Kunststo� - und Gummiabfälle, insge-
samt 300 Tonnen, die als „grüne Abfäl-
le“ deklariert waren, konnten auf ihrem 
Weg aus Sachsen-Anhalt oder über die 
deutsche Grenze abgefangen werden. 

Illegaler Müll wird nicht sachgerecht 
entsorgt, sondern landet in der Regel 
ungeschützt in der Erde und verursacht 
dadurch Umweltschäden. Jede erfolg-
reich verhinderte illegale Müllerver-
bringung ist ein Beitrag zum Umwelt-
schutz.

Im Jahr 2021 wurden beim Landes-
verwaltungsamt 140 Noti� zierungs-
anträge zur grenzüberschreitenden 
Abfallverbringung gestellt. Davon un-
abhängig wurden 57 verdächtige Ab-
fallverbringungen identi� ziert und 
kontrolliert, wovon sich 13 als illegal 
herausstellten. Diese werden bei der je-
weils zuständigen Staatsanwaltschaft 
zur Anzeige gebracht. Die Verursacher 
sind in diesen Fällen aufgefordert, die 
Abfälle regulär und ordnungsgemäß zu 
entsorgen. 

Referat Kreislauf- und Abfallwirtschaft, Bodenschutz

Ablauf einer Noti zierung

Im Rahmen von sogenannten Noti� zierungsver-
fahren wird das Landesverwaltungsamt über die 
geplante grenzüberschreitende Abfallverbringung 
im Voraus informiert. Hier werden vorgeschriebene 
Unterlagen, die die zu verbringenden Abfälle sowie 
den gesamten Ablauf der geplanten Verbringung 
beschreiben, den zuständigen Behörden vorgelegt, 
welche durch das Landesverwaltungsamt sowie 
alle anderen an der jeweiligen grenzüberschrei-
tenden Abfallverbringung beteiligten Behörden 
(d. h. Behörde am Versandort, Behörde am Bestim-
mungsort sowie ggf. die zuständigen Behörden 
der von der Verbringung betro� enen Durchfuhr-
staaten) unabhängig voneinander überprüft wer-
den. Als Ergebnis dieser Überprüfung wird im An-
schluss über die Rechtmäßigkeit des angezeigten 
Verbringungsvorganges entschieden, d. h. der Ver-
bringung wird zugestimmt oder falls diese nicht 
rechtskonform durchgeführt werden sollte, gegen 
diese  Einwände erhoben.

Information
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Zurück zur Natur

Eines der größten europäischen Re-
naturierungsprojekte hat in die-
sem Jahr seinen Abschluss gefun-

den. 
Die Untere Havelniederung hat als 

naturnahe Fluss- und Auenlandschaft 
im nordostdeutschen Tie¨and für eine 
Vielzahl von Tier- und P¨anzenarten 
eine herausragende überregionale Be-
deutung. Im Zusammenhang mit den 
umgebenden Niederungen bildet sie 
das größte zusammenhängende Bin-
nenfeuchtland des westlichen Mitteleu-
ropas. 

Die Untere Havelniederung, als wich-
tiger Teil des Naturparks Westhavelland 
und des Biosphärenreservats Mittel-
elbe sowie größtes und bedeutsamstes 
Feuchtgebiet im Binnenland Mitteleu-
ropas, hat durch Flussbaumaßnahmen 
in der ersten Hälfte des 20. Jh. große 
ökologische Schäden erleiden müssen. 
Umfangreiche Flussbegradigungen, 
Deichbauten, landwirtschaftliche Nut-
zung verringerten die Auen¨ächen. 
Der zunehmende Frachtverkehr auf der  
Havel führte zu weiteren Korrekturen 
am ursprünglichen Verlauf und am Pro-
�l der Havel. Zur Gewährleistung einer 
ausreichenden Fahrwassertiefe wurden 
Staustufen in das Gewässer gebaut. 
Diese Maßnahmen führten zu einem 
veränderten Ab¨ussverhalten und eine 
Verstärkung der Grundwasserschwan-
kungen. Die Probleme verschärften 
sich in den letzten 15 Jahren durch ein 
abnehmendes Wasserangebot, so dass 
heute schützenswerte Arten vom Aus-
sterben bedroht sind.

Der Zustand war alarmierend und 
der Wille aller Beteiligten groß, den 
Weg der Renaturierung einzuschlagen, 
um in naher Zukunft für rund 1 000 be-
drohte Arten den Havel-Unterlauf wie-
der in einen naturnahen Zustand zu 
versetzen. 

Dazu wurde im Jahr 2005 ein Vor-
haben ins Leben gerufen – das Natur-
schutzgroßprojekt „Gewässerrand-
streifenprojekt Untere Havelniederung 

zwischen Pritzerbe und Gnevsdorf“. Was 
sich hinter diesem etwas technischen 
Namen verbirgt, ist nichts weniger als 
das größte Renaturierungsprojekt Eu-
ropas, welches die ökologische Verbes-
serung der Unteren Havelniederung 
zum Schutz und zur Entwicklung der 
charakteristischen und auetypischen 
Lebensgemeinschaften, Strukturen und 
Funktionen zum Ziel hat. 

Das ca. 18 700 ha große Projektgebiet 
erstreckt sich beiderseits auf ca. 90 Ki-
lometern der Unteren Havel zwischen 
Pritzerbe und der Havelmündung bei 
Gnevsdorf und umfasst eine Vielzahl an 
wasserbaulichen und landschaftsp¨e-
gerischen Maßnahmen an der Unteren 
Havelwasserstraße.

Der Naturschutzbund Deutschland 
e.V. (NABU) ist Träger des Gewässer-
randstreifenprojekts.

Das Gewässerrandstreifenprojekt ist 
in zwei Phasen geteilt. Zum Abschluss 
der ersten Phase (2005 bis 2009) wurde 
im Mai 2009 ein P¨ege- und Entwick-
lungsplan (PEP) für die vorgesehenen 
Maßnahmen erstellt.

In der zweiten Phase (2009 bis 2021) 
erfolgte die Umsetzung des Natur-
schutzgroßprojektes. Dazu wurden 
vom Vorhabenträger NABU zur Durch-
führung der erforderlichen wasser-
rechtlichen Zulassungsverfahren die 
geplanten Maßnahmen zu Maßnah-
mekomplexen zusammengefasst. Das 
Gewässerrandstreifenprojekt umfasst 
dabei insgesamt 15 Maßnahmekomple-
xe und verschiedene tangierende Maß-
nahmen in den Ländern Brandenburg 
und Sachsen-Anhalt.

Von den insgesamt 15 Maßnahme-
komplexen be�nden sich vier Maßnah-
mekomplexe auf dem Gebiet des Lan-
des Sachsen-Anhalt und  vier weitere 
Komplexe sind länderübergreifend. Die 
notwendige wasserrechtliche Planung 
und Genehmigung für die Sachsen-An-
halt betre�enden Maßnahmen wurden 
vom Landesverwaltungsamt durchge-
führt. 

Referat Wasser
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Auf Grund dessen wurden ab Mai 
2013 wasserrechtliche Zulassungsver-
fahren geführt. Dabei wurden für zwei 
Maßnahmekomplexe Planfeststel- 
lungsverfahren geführt, welche mit 
Planfeststellungsbeschlüssen von Sep-
tember 2015 und Oktober 2020 abge-
schlossen wurden. Darüber hinaus 
wurden vom Vorhabenträger für fünf 
tangierende Altarmanschlüsse insge-
samt fünf Plangenehmigungsverfah-
ren beantragt. Diese Vorhaben wurden 
im November 2014, Oktober 2019, März 
2020 und Juli 2021 ebenfalls zugelassen.

Die baulichen Umsetzungen der 
Maßnahmen sind bereits vielfach ab-
geschlossen bzw. stehen kurz vor dem 
Abschluss.

Mit der Durchführung des Natur-
schutzgroßprojekts „Untere Havel-
niederung“ und den ¨ankierenden 
Maßnahmen wurde die Untere Havel-
wasserstraße unter Wahrung der Nut-
zung als Bundeswasserstraße und un-
ter Beachtung des Hochwasserschutzes 
teilweise renaturiert und damit ökolo-
gisch aufgewertet. Zusätzlich dient das 
Vorhaben auch der Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie.

Am Ende wurden zwei Deichab-
schnitte zurückgebaut, um damit rund 
500 Hektar Über¨utungs¨äche für den 
Hochwasserschutz zurückgewonnen.

Rund 90 Hektar Auenwald wurden 
begründet, die als natürliche Kläranla-
ge nicht nur den Fluss reinigen, sondern 
auch als Ab¨uss¨ächen für das Hoch-

wasser dienen.
Knapp 30 Kilometer Steinschüttun-

gen, die die Untere Havel im Flussbett 
einengen, wurden abgebaut. Dadurch 
entstehen wieder natürliche Sandsträn-
de.

49 Flutrinnen und 15 künstlich abge-
schnittene Altarme wurden wieder an-
geschlossen, 

17 Geländeerhebungen direkt am 
Ufer wurden abgetragen. Das ermög-
licht eine häu�gere und länger anhal-
tende Über¨utung der Aue.

Die geforderte Verminderung der 
Gewässerunterhaltung wird mittler-
weile von der Wasser- und Schi½ahrts-
verwaltung praktiziert. Durch die stark 
reduzierten Sohlbaggerungen und die 
eingestellte Güterschi½ahrt entwickeln 
sich wieder ein naturnahes Gewässer-
bett, mehr Unterwasserp¨anzen und 
eine bessere Ufervegetation.

Und davon kann man sich inzwi-
schen persönlich überzeugen. Ein Be-
such an der Unteren Havel mit ihrer 
üppigen Naturausstattung lohnt sich 
zu jeder Jahreszeit. Besonders reizvoll 
ist es, die Region von der Flussseite aus 
zu erleben, ob per Aus¨ugsschi�, selbst-
organisiert per Kanu oder zum Beispiel 
mit einem Havel�scher im Fischerkahn. 
Landseits bieten sich in der ¨achen 
Niederung Radtouren und Aus¨üge 
zu Pferd an. Für geführte Exkursionen 
stehen zerti�zierte Natur- und Land-
schaftsführer bereit. Auf geht’s!

Referat Wasser
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Es rollt: immer mehr alternative Trans-
portmittel auf Sachsen-Anhalts Straßen

Lastenräder haben ein großes Poten-
tial zu einer Verkehrswende beizu-
tragen. Mit ihnen kann so ziemlich 

alles transportiert werden – Getränke, 
Pakete, Einkäufe, kurz, alles wozu man 
sonst ein Auto oder Transporter benö-
tigt. Mit ihrem Einsatz entlasten sie den 
innerstädtischen Verkehr und leisten 
einen Beitrag zum Klimaschutz. Um die 
Vorzüge dieser alternativen Transport-
mittel stärker hervorzuheben, hatte das 
Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2021 ein 
Förderprogramm aufgelegt, über wel-
ches Zuschüsse beim Kauf eines Lasten-
rades gestellt werden konnten. 

Die Nachfrage war groß. Insgesamt 
gingen beim Landesverwaltungsamt 
339 Anträge ein. Antragsteller waren 
dabei private, aber auch Gewerbetrei-
bende, Vereine, soziale Einrichtungen 
und auch eine Kommune. Es konnten 
262 gestellte Förderanträge bewilligt 

werden.
Aber auch Landkreise und kreis-

freie Städte stellten beim Landes-
verwaltungsamt Anträge, um mehr 
umweltfreundliche Fahrzeuge im  
Ö�entlichen Personennahverkehr ein- 
zusetzen, so z.B. E-Busse. Dafür 
erhalten Landkreise und kreis- 
freie Städte eine 80%ige Förderung 
der Investitionsmehrkosten für die An-
scha�ung. Auch hier war die Nachfrage 
groß und die verfügbaren Mittel muss-
ten zeitweise aufgestockt werden, um 
alle förderfähigen Anträge bewilligen 
zu können.

Bislang wurden beim Landesver-
waltungsamt zehn Anträge über die 
Förderung zur Neubescha�ung von 
insgesamt 42 Bussen mit alternativen 
Antrieben sowie in zwei Fällen zur zu-
sätzlichen Errichtung passender Lade- 
infrastruktur eingereicht. Das Gesamt-

Referat Verkehrswesen
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Referat Verkehrswesen

Das Landesverwaltungsamt nimmt als Obe-
re Verkehrsbehörde neben seinen Aufgaben im 
Bereich der Luft-, Schi� - und Straßenfahrt, des 
Schwerlasttransports und der Fachaufsicht über 
die unteren Verkehrsbehörden auch  Förderaufga-
ben wahr. So koordiniert, fördert und überwacht 
es die Realisierung verschiedener Projekte zur Mo-
dernisierung des Verkehrsnetzes unter Umweltas-
pekten. Das Landesverwaltungsamt hat damit eine 
wichtige Funktion bei der Umsetzung der landes-
weiten Klimaziele.

Information

volumen der Vorhaben beläuft sich 
auf etwa 14,3 Mio. Euro und wird über 
EFRE-Mittel des Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung (EFRE) zur Ver-
fügung gestellt- das Land beteiligt sich 
mit 3,1 Mio Euro. 

Unter den 42 neu bescha� ten oder 
noch neu zu bescha� enden Bussen 
be� nden sich 25 Fahrzeuge mit zu-
sätzlichem Hybridmodul, welches den 
Erdgas- oder Dieselverbrennungsmo-
tor unterstützt, um den Verbrauch zu 
reduzieren. Des Weiteren wurde die För-
derung von insgesamt 13 Gasbussen be-
antragt. 

Hervorzuheben ist, dass ebenso die 
Förderung von vier Elektrofahrzeugen 
beantragt wurde, welche damit die ers-
ten rein elektrisch angetriebenen Fahr-
zeuge im Linienverkehr darstellen. Sie 
sollen nächstes Jahr zum Einsatz kom-
men.
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„Erwachsenenbildung im ländlichen 
Raum – lasst die Bildung im Dorf“

Die Kreisvolkshochschule Mansfeld 
Südharz e. V. (KVHS) hat für das 
Modellprojekt „Digitalisierung 

verwaltungstechnischer Abläufe von 
Kursplanungen, Kursdurchführungen, 
Abrechnungen und Statistiken im On-
line-Portal erwachsenenbildung-lsa.de“ 
eine Landesförderung erhalten.

Das Landesverwaltungsamt fördert 
mit einem jährlichen Landeszuschuss 
solche Einrichtungen der Erwachsenen-
bildung. Es berechnet nach Antragstel-
lung den Landeszuschuss u. a. anhand 
der geleisteten Unterrichtsstunden und 
der Teilnehmertage und führt Auszah-
lungen des Landeszuschusses durch.

Darüber hinaus kann den anerkann-
ten Einrichtungen der Erwachsenenbil-
dung auf Antrag für Maßnahmen von 
besonderem Landesinteresse eine Pro-
jektförderung gewährt werden. 

Insgesamt wurden zur Projektför-
derung 2021 Zuwendungsbescheide in 
Höhe von ca. 190.000 Euro an insgesamt 
14 Einrichtungen ausgereicht.

Ziel dieser Förderung für die KVHS 
war die Scha�ung direkter Kursein- 
gabemöglichkeiten mit allen notwendi-
gen Daten für die Kursplanung, Durch-
führung, Abrechnung und Statistiken, 
so dass insbesondere im ländlichen 
Raum die Möglichkeit besteht, Kur-
se der Erwachsenenbildung online zu  
buchen und zu „besuchen“- gerade in 
Zeiten von Corona ein wichtiger Schritt.  
zur Teilhabe.

Das Ergebnis dieses Modellprojekts 
soll auch anderen Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung nach einer Erpro-
bungsphase zur Verfügung stehen- mit 

technischer Begleitung durch das Inter-
netsystem „erwachsenenbildung-lsa.
de“. 

Aber dieses Projekt war nicht das ein-
zige in den letzten Jahren, für welches 
die KVHS Fördermittel seitens des Lan-
desverwaltungsamtes erhalten hatte.

Im Jahr 2017 wurde mit der Digita-
lisierung des Unterrichtsgeschehens  
begonnen. 2018 startete das Projekt 
„vhs-digital – Die Digitalisierung eines 
Unternehmens der Erwachsenenbil-
dung modellhaft am Beispiel der Kreis-
volkshochschule Mansfeld-Südharz 
e.V.“. Es diente dazu, ein Dokumenten-
managementsystem im Verwaltungs-
bereich einzuführen und möglichst 
viele Prozesse soweit wie möglich zu 
digitalisieren. Im Jahr 2020 folgte „Er-
wachsenenbildung im ländlichen Raum 
– lasst die Bildung im Dorf“.

Die im Jahr 2017 angescha�ten ver-
netzten digitalen Tafeln werden in 
den Kursen nach anfänglichem Zö-
gern gerne genutzt. Durch die An-
bindung der Lernplattform moodle 
werden zunehmend Unterrichtsmateri-
alien über die Plattform digital bereit-
gestellt.

Das Dokumentenmanagement- 
system ist in den Verwaltungsabläufen 
der KVHS seit 01.01.2021 vollständig in-
tegriert. 

Die KVHS ist eine von vielen enga-
gierten Bildungsträgern in Sachsen-An-
halt, die ihre Aufgabe darin sieht, den 
Menschen in einer ländlich geprägten 
Region viele Angebote der Erwachse-
nenbildung zu ermöglichen und un-
kompliziert anzubieten.

Eine Digitalisierungso�ensive für die Erwachsenenbildung 

Referat Landesamt zur Regelung o�ener Vermögensfragen, 2. SED-UnBerG, Integration, Bildung, Ausbildungsförderung
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Neue Glücksboten auf unseren Dächern 

Während die Gliederung des 
Landes Sachsen-Anhalt in elf 
Landkreise und drei kreisfreie 

Städte bekannt ist, tri�t dies nicht zwin-
gend auch auf die Einteilung des Landes 
in sogenannte Kehrbezirke zu.

Im Land Sachsen-Anhalt existieren 
derzeit 229 Kehrbezirke, in denen durch 
das Landesverwaltungsamt bestellte 
bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-
gerinnen und Bezirksschornsteinfeger 
die Brand- und Feuersicherheit gewäh-
ren.

Zu den hoheitlichen Tätigkeiten, 
die ausschließlich den bevollmächtig-
ten Bezirksschornsteinfegerinnen und 
Bezirksschornsteinfegern vorbehalten 
sind, gehören die Feuerstättenschau, 
die Ausstellung des Feuerstätten- 
bescheides, die anlassbezogenen Über-
prüfungen und die Bauabnahmen, so-
fern diese nach Landesrecht vorgesehen 
sind. Zu den handwerklichen Tätigkei-
ten, die auch von sogenannten freien 
Fegern ausgeführt werden dürfen, zäh-
len Arbeiten wie das Kehren und Mes-
sen. 

Die Bestellung der bevollmächtig-
ten Bezirksschornsteinfegerinnen und 
Bezirksschornsteinfeger ist auf sieben 
Jahre befristet, endet jedoch spätestens 
mit Ablauf des Monats, in dem das 67.  
Lebensjahr vollendet ist. Danach erfol-

gen die Ausschreibung des Kehrbezirks 
und eine neue Bestellung.

Entsprechend war in den 229 in 
Sachsen-Anhalt existenten Kehrbezir-
ken zum 01.01.2022 in 108 Fällen die 
Position einer/-s bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfegerin/-s auszu-
schreiben.

Für dieses Verfahren ist das Landes-
verwaltungsamt zuständig. Die 339 
eingegangenen Bewerbungen wurden 
nach Eignung, Befähigung und fach-
lichen Leistungen unter Zugrundele-
gung eines mit den Berufsverbänden 
des Schornsteinfegerhandwerks abge-
stimmten Bewertungsbogens ausge-
wertet.

Zum Abschluss dieses Prozesses war 
es möglich, für 101 der ausgeschriebe-
nen 108 Kehrbezirke für weitere sie-
ben Jahre eine/-n bevollmächtigte/-n 
Bezirksschornsteinfeger/-in zu bestel-
len. Für sieben der ausgeschriebenen 
Kehrbezirke konnte keine Bestellung 
erfolgen, so dass diese Kehrbezirke  
vorübergehend zusätzlich bis zu einer 
erneuten und ho�entlich erfolgreichen 
Ausschreibung übernommen werden 
mussten. 

Die Tatsache, dass sich in 93 von 101 
Fällen die bisherigen Kehrbezirksin-
haberinnnen und  Kehrbezirksinhaber 
erneut durchsetzen konnten, spricht 

Referat Wirtschaft
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neben der personellen auch für eine 
fachliche Kontinuität bei der Gewähr-
leistung der Brand- und Feuersicherheit 
im Land Sachsen-Anhalt.

Darüber hinaus ist dies ein Indiz für 
die Attraktivität des Berufsstandes. Für 
die Zukunft zeichnet sich dennoch be-
reits jetzt eine auch in anderen Bun-
desländern zu beobachtende Tendenz 
ab. Mangels geeigneten Nachwuchses 

wird es zunehmend schwieriger, für 
auszuschreibende Kehrbezirke eine hin-
reichende Anzahl von geeigneten Be-
werbern zu �nden. Bei der sieben Jahre 
zuvor durchgeführten Ausschreibung 
war lediglich einer von 164 ausgeschrie-
benen Kehrbezirken unbesetzt geblie-
ben.

Referat Wirtschaft
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Kein Turmbau zu Babel, aber fast
Ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Denkmalp� ege

Die Freiwilligen erhalten derzeit eine Vergütung 
von insgesamt 428 Euro als Anerkennung für ihren 
Einsatz. Hiervon müssen sie ihren Lebensunterhalt 
� nanzieren, aber auch Fahrten zwischen Wohnung 
und Einsatzstelle. 

Die jungen Leute kommen aus dem gesamten 
Bundesgebiet, Europa und aus anderen Teilen der 
Welt, um in Sachsen-Anhalt ihren Freiwilligen-
dienst im FSJ Kultur Denkmalp  ̈ege/Jugendbau-
hütte Quedlinburg zu leisten. 

Im FSJ-Jahr 2021/2022 haben 669 Teilnehmer 
einen durch das Land Sachsen-Anhalt geförderten 
Freiwilligendienst (Soziales Jahr, Soziales Jahr Poli-
tik, FSJ-Kultur und FÖJ) begonnen.

Information

Das Landesverwaltungsamt ist 
im Bereich ESF-Förderungt zu-
ständig in Sachen Bildung. Die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
zuständig für die Gewährung von Zu-
wendungen für Projekte, die Menschen 
erfolgreich in Ausbildung und Arbeit in-
tegrieren sollen. Hierbei handelt es sich 
um Jugendliche und Erwachsene, die 
auf ihrem Weg in den ersten Arbeits-
markt spezielle Unterstützungen benö-
tigen. 

So werden u. a. Projekte zur Siche-
rung des Schulerfolgs und Verbesserung 
der Anschlussperspektiven von Schüle-
rinnen und Schülern, der Berufsorien-
tierung und beru  ̈ichen Erstausbildung 
von Jugendlichen gefördert. Augenmerk 
soll hierbei auf bestimmte Berufsgrup-
pen zur Deckung des Fachkräftebedarfs 
sowie zur Unterstützung der Fachkräf-
tesicherung gelegt werden. Aber auch 
Maßnahmen zur Wiedereingliederung 
Strafgefangener und Arrestanten, zur 
Alphabetisierung und Verbesserung der 
Grundbildung Erwachsener im Rahmen 
des lebenslangen Lernens stehen in der 
Verantwortung des Landesverwaltungs-
amtes.

Von vielen Jugendlichen werden 
nach dem Schulabschluss ein Freiwil-
liges Ökologisches Jahr (FÖJ) oder ein 
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ange-
strebt. Auch diese Stellen werden vom 
Landesverwaltungsamt � nanziell un-
terstützt. Zunächst müssen eine von ei-
nem Träger angebotene Stelle oder ein 
Projekt auf fachliche Geeignetheit, Sinn-
haftigkeit und Nachhaltigkeit geprüft 
werden. Wenn nach dieser Prüfung eine 
Förderung bewilligt ist, werden die Pro-
jekte intensiv betreut und begleitet. Sie 
stehen auch für die Projektteilnehmer/

Referat ESF-Förderung
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-innen als Ansprechpartner zur Ver-
fügung. Im Nachgang folgt ein soge-
nanntes Erfolgsmonitoring. Hier wird 
geprüft, ob die gesteckten Ziele erreicht 
wurden oder ob das Projekt die formu-
lierten Ansprüche auch erreicht hat. 

Im Jahr 2021 haben drei junge Frauen 
ein FSJ in der Denkmalp  ̈ege absolviert 
und in diesem Rahmen an der Sanie-
rung und Erneuerung des Mausoleums, 
dem letzten erhaltenen Kuppelbau in 
Dessau-Roßlau, mitgewirkt. 

Der Förderverein Mausoleum 
e.V. hat sich dem Denkmal bereits 
2007 angenommen. 2017 began-

nen die Sanierungsarbeiten, möglich 
vor allem auch durch den Einsatz 
von drei Freiwilligen des FSJ Kul-
tur Denkmalp  ̈ege. Unter Anleitung 
eines erfahrenen Maurermeisters 
wurden inzwischen Wege nach histo-
rischem Vorbild erneuert, der Spring-
brunnen funktionsfähig hergestellt 
und die große Außentreppe saniert. Im 
Innern des Mausoleums wurde mit Kon-
servierungs- und Instandsetzungsmaß-
nahmen begonnen und Signaturen im 
Putz des Kuppelumganges gesichert. 

Seit 2017 waren in jedem Jahrgang 
drei Freiwillige im Projekt eingesetzt. 

Der Sta� elstein, auf dem alle Jahrgänge des Dessauer FSJ-Projektes verewigt sind, ist nun-
mehr bereits auf fünf Seiten beschriftet.

Referat ESF-Förderung
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Sie erhielten Einblicke in verschie-
dene Arbeitsfelder der Denkmalp  ̈ege, 
konnten erste praktische Erfahrungen 
in diesem Bereich sammeln und sich be-
ru  ̈ich und persönlich orientieren. Auch 
in den nächsten Jahren wartet noch viel 
Arbeit auf die Freiwilligen. 

Natürlich wählen nicht alle Freiwil-
ligen nach ihrem FSJ in der Kultur und 
Denkmalp  ̈ege eine Ausbildung oder 
ein Studium im Bereich Handwerk oder 
Denkmalp  ̈ege. 

Aber immerhin: ein Freiwilliger der 
Einsatzstelle Mausoleum Dessau aus 
dem letzten Durchgang entschied sich 

im Anschluss für eine Tischlerlehre. Da-
mit war er nicht allein. Weitere neun 
Freiwillige aus anderen Projekten ent-
schieden sich in diesem Jahrgang für 
eine handwerkliche Ausbildung (Tisch-
ler/-in, Orgelbauer/-in, Stuckateur/-in, 
Maler/-in, Mechaniker/-in), zwei Frei-
willige für ein Studium der Archäolo-
gie/Architektur. Das sind knapp 50 % 
der Freiwilligen dieses Jahrgangs und 
damit ein guter Beitrag zur Nachwuchs-
förderung im Handwerk.

Das Dessauer Mausoleum kann sich inzwischen von innen und außen wieder sehen lassen- 
dank des Vereins und der FSJler.

Referat ESF-Förderung
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Wenn der Zahn der Zeit an historischen 
Büchern nagt

Was tun, wenn historische 
Bestände in Bibliotheken 
oder Archiven zu zerfal-

len drohen? Die Restaurierung alter 
Bücher und Dokumente ist eine auf-
wändige und kostspielige Angelegen-
heit. Sachsen-Anhalt ist mit einem 
umfangreichen Kulturgut gesegnet, 
dementsprechend groß ist die Heraus-
forderung dies zu erhalten und der 
Nachwelt nachhaltig zugänglich zu 
machen. Das Land Sachsen-Anhalt stellt 
sich dieser Aufgabe und fördert Restau-
rationsprojekte in unterschiedlichsten 
Förderrichtlinien.

Umgesetzt werden diese u.a. im Lan-
desverwaltungsamt. 2021 wurde mit 
der Restauration wissenschaftlicher Alt-
bestände begonnen, mit dem Ziel, diese 
später digitalisieren zu können. Diese 
Förderung bezieht sich in besonderer 
Weise auf Archiv- und Bibliotheksgut, 
welches durch den „Papierzerfall“ einer 
akuten Gefährdung ausgesetzt ist. Ge-
fördert werden vor allem Mengenver-
fahren zur Entsäuerung, Verpackung 
und Trockenreinigung. Das Landesver-

waltungsamt hat im ersten Förderjahr 
elf Maßnahmen mit einem Gesamtför-
dervolumen in Höhe von rund 140.000 
Euro � nanziert. Dabei wurden zunächst 
die zu restaurierenden handschrift-
lichen Dokumente aus verschiedenen 
Stadtarchiven wie Dessau-Roßlau, Hal-
berstadt oder Naumburg sichergestellt 
und die notwendige Zustandserhebung 
und Schadensanalyse der wissenschaft-
lichen Altbestände der Bibliotheken 
durchgeführt.

Eines dieser Projekte widmet sich der 
Herzoglichen Bibliothek und des wis-
senschaftlichen Altbestandes der Fürs-
tin-Pauline-Bibliothek in Ballenstedt. 
Alle Bücher der von Fürstin Pauline Mit-
te/Ende des 18. Jh. übernommenen und 
erweiterten Ho� ibliothek wurden auf 
ihre Veranlassung hin in braunes Leder 
gebunden, mit rotem Schnitt und Gold-
prägung versehen sowie die Buchdeckel 
mit ihren Initialen verziert, so dass die 
Herzogliche Bibliothek zu einer „exqui-
siten Sammlung“ avancierte. Dieser Be-
stand ist von historisch unschätzbarem 
Wert. Allerdings muss ein großer Teil 

links: Archiv der Fürstin-Pauline-Bibliothek der Stadt Ballenstedt im Bearbeitungsprozess
Mitte und rechts: Bücher der Lutherana-Sammlung aus Luthers Geburtshaus in 
Lutherstadt Eisleben/Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt

Referat Kultur, Landesfachstelle für ö� entliche Bibliotheken
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des rund 17 350 Bände umfassenden 
Bestandes restauriert werden, um 
dem so genannten Papierverfall ent-
gegenzuwirken. Rund 18 Prozent der 
Buchsammlung wurde nun unter-
sucht und eine Bestandserhaltungs-
konzeption durchgeführt. Dabei 
werden der Grad der Gefährdung im 
Hinblick auf fortschreitende Scha-
densbilder oder auch der Grad der 
Gefahr des drohenden Totalverlustes 
dokumentiert. Die Maßnahme gibt 
abschließend entsprechende Hand-
lungsempfehlungen zur Bestands-
sicherung oder Priorisierung von 
Objekten für eine künftige Restaura-
tion oder weitere konservatorische 
Maßnahmen.

Auch die Lutherana-Sammlung in 
Luthers Geburtshaus in der Luther-
stadt Eisleben wurde im Jahr 2021 
in die Förderung aufgenommen. 
Luthers Geburtshaus als erste und 
älteste Gedenkstätte in Deutsch-
land, die einer Person gewidmet ist, 
beherbergt einen 1 000 Titel umfas-
senden Bestand in 800 Bänden aus 

dem 16. - 18. Jh., welcher das frühe 
Luthermuseum dokumentiert. Auch 
hier nagt der Zahn der Zeit an den 
historischen Dokumenten und er-
fordert eine Schadenskartierung als 
Grundlage zur Konzeptentwicklung 
für künftige Konservierungs- und Re-
staurierungsmaßnahmen, um so die 
Bestandserhaltung und die damit 
verbundene Erschließung durch die 
Ö� entlichkeit sowie wissenschaftli-
che Erforschung zu gewährleisten.

Die Maßnahmen zur Erhaltung 
von schriftlichem Kulturgut schaf-
fen somit Zugang zu bisher vom 
Zerfall bedrohten Originaldoku-
menten für die breite Ö� entlichkeit 
sowie zur wissenschaftlichen Erfor-
schung, z.B. bei der Restitution von 
NS-verfolgungsbedingt entzogenem
Kulturgut. Letztendlich ist die 
Nutz- und Verfügbarmachung von 
schriftlichem Kulturgut immer die 
Grundvoraussetzung einer möglich 
folgenden Digitalisierung der Origi-
naldokumente und -bestände.

Referat Kultur, Landesfachstelle für ö� entliche Bibliotheken



Landesverwaltungsamt Projekte 202136

P�egekräfte - dringend gesucht!

Der Bedarf an P¨egekräften in 
Deutschland steigt stetig. Laut 
Berechnungen des Instituts der 

deutschen Wirtschaft in Köln könn-
ten in Deutschland in der stationären 
Versorgung bis zum Jahr 2035 rund  
307 000 P¨egekräfte fehlen. Eine Mög-
lichkeit, den hohen Bedarf an Fachkräf-
ten zu decken, besteht in der gezielten 
Zuwanderung ausgebildeter P¨ege-
kräfte aus dem europäischen Ausland 
und aus Drittstaaten.

Um in Deutschland als P¨egefach-
kraft arbeiten zu können, müssen die 
P¨egekräfte über die Erlaubnis zur 
Führung der Berufsbezeichnung „Ge-
sundheits- und Krankenp¨eger/-in“ 
bzw. „P¨egefachmann/P¨egefachfrau“ 
verfügen. Für die Ausstellung dieser  
Erlaubnis ist das Landesverwaltungs-
amt zuständig.

Die Chance, in Sachsen-Anhalt als 
P¨egekraft tätig zu werden, nutzen im-
mer mehr Fachkräfte, die ihre Ausbil-
dung im Ausland absolviert haben. 

Während das Landesverwaltungs-
amt im Jahr 2020 noch insgesamt 121 
Anträge auf Anerkennung ausländi-

scher P¨egeausbildungen verzeichnete, 
gingen bis zum Ende des dritten Quar-
tals im Jahr 2021 bereits 212 Anträge auf 
Berufsanerkennung ein.

Im Anerkennungsverfahren wird  
zunächst geprüft, ob die im Ausland  
absolvierte Ausbildung vergleichbar 
und gleichwertig zur deutschen P¨e-
geausbildung ist, d.h., ob die in Deutsch-
land relevanten Unterrichtsfächer und 
Themenbereiche in einem ähnlichen 
Umfang behandelt wurden. In den 
meisten Verfahren bei Abschlüssen 
aus Drittenstaaten kann jedoch keine 
Gleichwertigkeit zur deutschen Ausbil-
dung festgestellt werden, da in ande-
ren Ländern oftmals der Ausbildungs-
schwerpunkt bei der theoretischen 
Ausbildung gesetzt wird, während in 
Deutschland die theoretische und die 
praktische Ausbildung gleich stark  
gewichtet sind. Hier muss zunächst 
eine Ausgleichsmaßnahme in Form ei-
ner Kenntnisprüfung oder eines Anpas-
sungslehrgangs absolviert werden.

Es gibt eine zunehmende Anzahl an 
Projekten von Arbeitgebern und Ver-
mittler�rmen in Sachsen-Anhalt, um 

Referat Landesprüfungsamt für Gesundheitsberufe     
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dem Fachkräftemangel in der P¨ege  
aktiv entgegenzuwirken.

Das Universitätsklinikum Halle wirbt 
für den Eigenbedarf insbesondere um 
P¨egekräfte aus Tunesien und führt mit 
seinem Ausbildungszentrum die Kennt-
nisprüfungen selbst durch. Im Jahr 2021 
konnten bisher ca. 45 ausländische P¨e-
gekräfte erfolgreich geprüft werden. 

Derzeit ist ein weiterer Prüfdurch-
gang mit noch einmal 21 Teilnehmern 
geplant, der in den nächsten Monaten 
abgeschlossen werden soll.

Die GfM Gruppe mit Standor-
ten u.a. in Berlin und Dessau-Roßlau 
plant die jährliche Gewinnung einer 
erheblichen Zahl von usbekischen 
Staatsangehörigen, zum Teil für die An-
erkennung einer bereits absolvierten 
P¨egeausbildung, zum Teil auch für die 
Absolvierung einer P¨egeausbildung 
in Deutschland. Es besteht hierzu be-
reits Kontakt zum Ministerpräsidenten 
Usbekistans und dem zuständigen Bot-
schafter der Bundesrepublik Deutsch-
land in Usbekistan, um eine zügige 
Einreise sowie einen raschen Beginn 
der Maßnahme zu gewährleisten. Die 

Schirmherrschaft für das Projekt liegt 
beim Präsidenten des Landtages von 
Sachsen-Anhalt, Herrn Dr. Schellenber-
ger.

Das IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt be-
treut und berät bereits seit mehreren 
Jahren erfolgreich ausländische Fach-
kräfte und unterstützt sie u.a. bei der 
Durchführung von Anerkennungs- und 
Aufenthaltsverfahren. Derzeit plant 
das IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt in Zu-
sammenarbeit mit dem IQ Netzwerk 
Rheinland-Pfalz die Organisation eines 
Anpassungslehrgangs. Da sich die Kon-
zipierung eines solchen Lehrgangs sehr 
schwierig gestaltet, gibt es hier bisher 
keinen Anbieter in Sachsen-Anhalt. Das 
soll nun geändert werden.

Auch eine Vielzahl weiterer Projek-
te und Initiativen setzt sich für die An-
werbung und Betreuung ausländischer 
P¨egekräfte ein, um dem ansteigenden 
Bedarf gerecht zu werden. Nur durch 
dieses breitgefächerte Engagement 
kann der P¨egemangel in Deutschland 
bekämpft werden.

Referat Landesprüfungsamt für Gesundheitsberufe     
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Unter dem strengen Auge der Prüfer 
des Landesverwaltungsamtes
Pharmaunternehmen in Sachsen-Anhalt expandieren 

Unter normalen Umständen sind 
die mit dieser Aufgabe betrau-
ten Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter des Landesverwaltungsamtes 
weltweit unterwegs, um Produktions- 
anlagen zur Arzneimittelherstellung für 
den heimischen Markt zu überprüfen. 
Mit dem Ausbruch der Corona-Pande-
mie hat sich das schlagartig geändert. 
In Sachsen-Anhalt be�nden sich zwei 
pharmazeutische Hersteller, die seit 
dem Winter 2020 eine wesentliche Rolle 
bei der ImpfstoÁerstellung spielen:
• die IDT Biologika GmbH (IDT) in Des-

sau-Roßlau und
• die mibe GmbH Arzneimittel ( mibe) 

in Brehna.
Wir erinnern uns: weltweit wurde 

mit Hochdruck an der Entwicklung ei-
nes Impfsto�es gegen das Corona-Virus 
geforscht. Im Winter 2020 wurden die 
ersten Impfsto�e für Deutschland zu-

gelassen. Damit stand die wichtige Fra-
ge, wo können die nun erforderlichen 
Mengen hergestellt werden. Schnell 
standen beide Produktionsstätten in 
Sachsen-Anhalt im Fokus. 

Während die IDT Biologika seitdem 
in die Fertigung der Impfsto�e Vaxzev-
ria® und COVID-19 Vaccine Janssen ge-
gen das SARS-CoV-2-Virus für die inter-
nationaler Auftraggeber AstraZeneca 
und Janssen Vaccines & Prevention B.V. 
eingebunden ist sowie einen eigenen 
Impfsto� als klinisches Prüfpräparat 
produziert, erfolgen seit 2021 bei der 
mibe wesentliche Herstellungsschritte 
des Impfsto� Comirnaty® im Auftrag 
der Firma BioNTech GmbH.

Mit der Impfsto�produktion war 
es nötig, die Abfüllkapazitäten für die 
Impfsto�e ab dem Sommer 2021 zügig 
zu erhöhen, um den weltweit bestehen-
den Bedarf decken zu können. Somit 

Referat Gesundheitswesen, Pharmazie
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wurde die Arbeitskraft der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowohl örtlich 
als auch inhaltlich auf diese Aufgabe 
konzentriert. 

Im September 2021 fand die entspre-
chende Abnahmeinspektion bei IDT 
statt, unter Einbindung einer Sachver-
ständigen des Paul-Ehrlich-Instituts. 
Hier war die Überprüfung der zur Impf-
stoÁ  erstellung genutzten Räumlich-
keiten und Ausrüstungen sowie der 
damit verbundenen Abläufe und Ver-
fahren erforderlich.  

Darüber hinaus wird seit Novem-
ber 2021 ein Tot-Impfsto�  gegen SARS-
CoV-2 im Auftrag einer französisch-
österreichischen Firma hergestellt. An 
der entsprechenden Genehmigung 
wurde unter großem Zeitdruck gearbei-
tet und diese zeitnah erteilt.

Nach der Abnahmeinspektion im 
September 2021 erfolgte die Erweite-

rung der Herstellungserlaubnis für die 
Abfüllung des RNA-basierten Impfstof-
fes Comirnaty® gegen SARS-CoV-2, auch 
hier mit der erforderlichen behördlichen 
Begleitung. Im September 2021 wurde 
eine weitere Abnahme-Inspektion für 
eine neue Abfülllinie durchgeführt, um 
den gestiegenen Bedarf an dem Impf-
sto�  bedienen zu können. Die erwähnte 
Abfülllinie ermöglicht eine Abfüllkapa-
zität von 18 000 Vials in der Stunde. Dies 
entspricht einer Menge von ca. 250 Mil-
lionen Impfdosen pro Jahr. 

Ein Ende der Corona-Pandemie ist 
derzeit nicht in Sicht. Das bedeutet, 
auch weiterhin den Fokus auf die Pro-
jekte zum Ausbau bzw. zur Erweiterung 
der Betriebsstätten in Dessau-Roßlau 
und Brehna zu richten.

Referat Gesundheitswesen, Pharmazie
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Stärkung der Adoptionsvermittlungs-
stellen

Im Jahr 2021 trat ein neues Gesetz in 
Kraft, welches zu weitreichenden Ver-
änderungen für die Adoptionsver-

mittlung in Deutschland führte. Ziele 
der neuen Gesetzgebung sind, die Ad-
optionsvermittlungsstellen zu stärken 
und das Wohl des Kindes in den Fokus 
zu rücken. Für die Koordinierung und 
Umsetzung der neuen Leitlinien in 
Sachsen-Anhalt wurde die zentrale Ad-
optionsvermittlungsstelle des Landes-
verwaltungsamtes beauftragt. 

Eine Adoption soll dem Kind Gebor-
genheit und Zuwendung unter Achtung 
der eigenen Biogra�e in einer neuen  
Familie sichern.

Seine Lebensbedingungen sollen 
sich im Vergleich zur bisherigen Situa-
tion durch die Annahme so verbessern, 
dass eine stabile und positive Persön-
lichkeitsentwicklung erwartet werden 
kann.

Die Adoption wird erst dann in  
Betracht gezogen, wenn feststeht, 
dass eine Lebensperspektive in der 
Herkunftsfamilie auch mit Unterstüt-
zungsangeboten nicht gegeben ist. Ziel 
der Adoptionsvermittlung als Aufgabe 
der Jugendhilfe ist, für Kinder geeigne-
te Familien zu �nden. Dabei steht das 
Wohl des Kindes im Mittelpunkt. Aus-
gangsbasis und Ziel aller Bemühungen 
der Fachkräfte in den Adoptionsver-
mittlungsstellen sind das Kind und die 
Wahrung seiner Rechte und Bedürf-
nisse. Aufgabe der Adoptionsvermitt-
lungsstellen ist daher, Kinder zu den am 
besten geeigneten Bewerberinnen und 
Bewerbern zu vermitteln.

Um sicher zu stellen, dass die Ad-
option gelingt und in erster Linie dem 

Kindeswohl dient, ist beim Aufwachsen 
des Kindes ein o�ener Umgang mit dem 
Thema „Adoption“ erforderlich. Dies 
setzt „das Verständnis voraus, dass die 
Herkunfts- und Lebensgeschichte des 
Kindes in das Familienleben zu integrie-
ren ist.“ 1

Diesem Erfordernis trägt das am 
01.04.2021 in Kraft getretene Adoptions-
hilfegesetz Rechnung. Für die konkrete 
Umsetzung und den im Gesetz veran-
kerten Rechtsanspruch auf Beratung  
aller an der Adoption Beteiligten sind 
die örtlichen Adoptionsvermittlungs-
stellen zuständig. 

Die Zentrale Adoptionsstelle des Lan-
desverwaltungsamtes unterstützt die 
örtlichen Adoptionsvermittlungsstel-
len, indem sie ihnen in schwierigen Ein-
zelfällen und bei Adoptionen mit Aus-
landsberührung zur Seite steht. 

Können die örtlichen Adoptionsver-
mittlungsstellen selbst keine eigenen 
Bewerber für schwer zu vermitteln-
de Kinder �nden, organisiert die Zen- 
trale Adoptionsstelle den überregio-
nalen Vermittlungsausgleich. Seit 1993 
wurden mit dieser Hilfe für 643 Kinder 
neue Eltern gefunden. 

Zur Unterstützung der örtlichen  
Adoptionsvermittlungsstellen bietet 
die Zentrale Adoptionsstelle seit 1998 
Vorbereitungskurse für Adoptionsbe-
werber an. Hier werden in fünf Semi-
naren wichtige Themen bearbeitet, 
um den Adoptionsbewerbern ein gutes 
Rüstzeug für die spätere Adoption mit 
auf den Weg zu geben.

Auch in den Seminaren nehmen die 
Ö�nung der Adoptionen und die Ein-
beziehung der Herkunftsgeschichte der 

1 Empfehlungen der Bundesarbeitsgemeinschaft Landesjugendämter

Referat Landesjugendamt- Familie und Frauen
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Kinder, ihre besondere Identitätsent-
wicklung einen wichtigen Raum ein.

Themen der Adoptionsbewerbersemi-
nare sind:

• Rechtsgrundlagen der Adoption 
und geö� nete Adoptionen

• Biogra� earbeit und Erziehungs-
vorstellungen

• ungewollte Kinderlosigkeit
• Identitäts� ndung Adoptierter
• das Adoptionsdreieck

Referat Landesjugendamt- Familie und Frauen

Eckpfeiler des neuen Adoptionshilfegesetzes:

• die Verbesserung der Beratung aller Betei-
ligten vor, während und nach der Adoption

• die Unterstützung eines o� enen Umgangs 
mit Adoptionen

• die Eindämmung unbegleiteter Adoptionen 
aus dem Ausland

• die Stärkung der Strukturen der Adoptions-
vermittlung

Information
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Glücksspiel im Landesverwaltungsamt 

Am 12. März 2020 hatte die Mi-
nisterpräsidentenkonferenz den 
Entwurf eines Staatsvertrages 

zur Neuregulierung des Glücksspiel-
wesens in Deutschland beschlossen 
(Glücksspielstaatsvertrag 2021 – GlüStV 
2021). Ziel war es, das bislang illegale 
Glücksspielwesen im Internet zu lega-
lisieren. Mit dem GlüStV 2021 sind seit 
dem 1. Juli 2021 die bisher unter einem 
Totalverbot stehenden Glücksspiele 
im Internet wie virtuelle Automaten- 
spiele, Online-Poker und Onlinecasino-
spiele unter restriktiven Voraussetzun-
gen erlaubnisfähig, um Spielerinnen 
und Spielern eine legale, sichere Alter-
native zu den auf dem Schwarzmarkt 
angebotenen Spielen zu bieten. 

Eine weitere maßgebliche Neuerung 
des Glücksspielstaatsvertrages 2021 
ist die Scha�ung der Gemeinsamen 
Glücksspielbehörde der Länder. Diese 
nahm ihre Arbeit am 1. Juli 2021 in Hal-

le (Saale) auf, zunächst jedoch ohne die 
Wahrnehmung konkreter Verwaltungs-
aufgaben, um gewährleisten zu kön-
nen, weiter aufzuwachsen und sich für 
ihre Aufgabenwahrnehmung vorzube-
reiten.

Die notwendigen Verwaltungsauf-
gaben übernahm unterdessen unter 
anderem das Landesverwaltungsamt 
und richtete ein neues Referat ein.  
Ab 1. Januar 2023 werden diese Auf-
gaben dann durch die Gemeinsame 
Glücksspielbehörde der Länder selbst 
übernommen.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die 
Kernaufgaben die Erteilung von Erlaub-
nissen für die Veranstaltung von Online-
Poker und virtuellen Automatenspielen 
sowie das Vorgehen gegen unerlaub-
tes ö�entliches Glücksspiel, welches 
im Internet in mehr als einem Land 
angeboten wird. Zudem werden die  
sogenannte Limitdatei und die Datei 

Das neue Referat „Glücksspielrechtliche Übergangsaufgaben 
nach § 27p GlüStV 2021 “ 

Referat Glücksspielrechtliche Übergangsaufgaben nach § 27p GlüStV 2021
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zur Verhinderung parallelen Spiels im 
Internet bei mehreren Anbietern sowie 
das Safe-Server-Überwachungssystem 
für die elektronische Kontrolle der An-
bieter und die sogenannte White-List 
geführt. Darüber hinaus werden Maß-
nahmen zur Sperrung unerlaubter 
Glücksspielangebote, dem sogenann-
ten IP-Blocking, ergri� en.

Spielerschutz

Um den Spielerschutz in einem 
Glücksspielmarkt, der durch den neuen 
Glücksspielstaatsvertrag 2021 wesent-
lich mehr Angebote umfasst, noch bes-
ser zu gewährleisten, wurden zum einen 
die behördlichen Vollzugsmöglichkeiten 
verbessert und auf der anderen Seite 
die bisherige zentrale Spielersperrdatei 
erweitert. Die Spielersperrdatei um-
fasst nunmehr auch Spielhallen, Gast-
stätten und Örtlichkeiten von Buch-

machern mit Geldspielgeräten. Zudem 
muss ein individuelles Einzahlungs-
limit für Spielerinnen und Spieler im 
Internet festgelegt werden, das für alle 
Anbieter gültig ist und grundsätzlich 
1 000 Euro im Monat nicht überschrei-
ten darf. Zur Überwachung dieses 
anbieterübergreifenden Einzahlungs-
limits wird eine zentrale Datei (soge-
nannte Limitdatei) unterhalten. Eben-
falls gilt, dass das parallele Spielen von 
Glücksspielen im Internet unzulässig 
ist.

Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am 12. März 
2020 den Entwurf eines Staatsvertrages zur Neure-
gulierung des Glücksspielwesens in Deutschland 
beschlossen. In § 27a GlüStV 2021 ist die Errich-
tung einer Gemeinsamen Glücksspielbehörde der 
Länder in Sachsen-Anhalt zur Wahrnehmung der 
Aufgaben der Glücksspielaufsicht insbesondere im 
Bereich des Internets zum 1. Juli 2021 vorgesehen. 
Zu diesem Zweck ist bis zum endgültigen Au� au 
der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder 
im Landesverwaltungsamt vorübergehend eine 
eigene Organisationseinheit eingerichtet, indem 
die zwischenzeitlich durch das Land Sachsen-An-
halt in eigener Zuständigkeit wahrzunehmenden 
Aufgaben nach dem Glücksspielstaatsvertrag 2021 
zunächst zusammengeführt und anschließend in 
die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder 
überführt werden.

Information

Referat Glücksspielrechtliche Übergangsaufgaben nach § 27p GlüStV 2021
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Entschädigung bei Impfschäden

Impfungen schützen. Sie gehören zu 
den wirksamsten Mitteln, um sich 
und andere vor übertragbaren Krank-

heiten zu schützen. Sehr selten kann 
es zu schweren Nebenwirkungen kom-
men. Das belegen folgende Zahlen: seit 
2010 wurden in Sachsen-Anhalt ledig-
lich zwei Fälle von Impfschädigungen 
festgestellt. 

Wer durch eine Impfung einen ge-
sundheitlichen Schaden davonträgt, 
hat unter bestimmten Bedingungen 
Anspruch auf Schadenersatz. Voraus-
setzung dafür ist, dass es sich um eine 
staatlich empfohlene Impfung handelt. 
Seit dem Ausbruch der Corona-Pande-
mie ist dieses Thema neben vielen an-
deren Aspekten der Corona-Thematik 
ebenfalls in den Fokus der ö� entlichen 

Diskussionen geraten. 
Das Landesverwaltungsamt ist in 

Sachsen-Anhalt zuständig für die Prü-
fung entsprechender Entschädigungs-
anträge. Hier können Betro� ene einen 
Entschädigungsantrag stellen. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sichten zunächst die Unterlagen 
und fordern entsprechende ärztliche 
Befunde ab. Die medizinische Begut-
achtung wiederum erfolgt durch Betei-
ligung des Bereiches Versorgungsärzt-
licher Dienst. 

Der zuständigen Ärztin (als sozi-
almedizinische Gutachterin) kommt 
dabei eine sehr große Verantwortung 
zu. Ihm Rahmen der Sozialmedizini-
schen Begutachtung wird geklärt, wel-
che Sozialleistungen die individuellen 
Krankheitsauswirkungen erfordern. 
Sozialmedizinische Beurteilungen ba-
sieren primär auf Angaben der Patien-
ten, Informationen der behandelnden 
Ärzte, Rehabilitationsentlassungsbe-
richten und vorhandenen Gutachten. 
Oft reicht dies für eine bedarfsgerech-
te Leistungsempfehlung und als Basis 
für eine rasche Leistungsentscheidung 
aus. Doppeluntersuchungen mit unnö-
tiger Belastung des Patienten können 
so vermieden werden. 

Um eine entsprechende Leistung zu 
erhalten, muss nachgewiesen werden, 
dass der Gesundheitsschaden vor allem 
durch die Impfung entstanden ist. Das 
heißt nach medizinisch-wissenschaft-
licher Lehrmeinung muss mehr für als 
gegen die Impfung als Ursache spre-
chen. 

Sollte de� nitiv ein Impfschaden fest-
gestellt worden sein, haben Betro� ene 
Anspruch auf Heilbehandlungen oder 
Schadensersatz in Form von Renten-
zahlungen. Die Höhe der Rente richtet 
sich dabei nach dem Grad der Schädi-
gung. 

Referat Versorgungsärztlicher Dienst

Sozialmediziner im Bereich der Versorgungsverwal-
tung prüfen die medizinischen Voraussetzungen 
für Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungs-
recht (wie Kriegsopferversorgung, Opferentschä-
digung, Soldatenversorgung, Impfschadensbe-
gutachtung, Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches 
Rehabilitierungsgesetz, Anti-D-Hilfegesetz) und 
der Hauptfürsorgestelle. Sie klären die Kausalitäts-
frage zwischen einem geltend gemachten Gesund-
heitsschaden und einem geschützten Tatbestand 
(haftungsausfüllende medizinische Kausalität) 
nach dem Grundsatz der Wahrscheinlichkeit. Im 
Fall einer Anerkennung beurteilen sie den Grad 
der Schädigungsfolgen (GdS) und beantworten 
weitere versorgungsrechtlich relevante Fragen wie 
Nachprüfung, Heil- und Krankenbehandlung, or-
thopädische Versorgung, Hil  ̈osigkeit, P  ̈egezula-
ge, Schwerstbeschädigtenzulage, besondere beruf-
liche Betro� enheit.

Durch diese Impfungen sollen die Ausbreitung 
schwerer Krankheiten und die damit verbundenen 
schwerwiegenden Folgen vermieden werden, wel-
che jedoch nur in sehr seltenen Einzelfällen auftre-
ten.

Information
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Notizen
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